
SG/SGR/01/2007 
 

N i e d e r s c h r i f t  

über die Sitzung des Samtgemeinderates 
der Samtgemeinde Fürstenau am 22.03.2007 

Anwesend: 
 
 
Vorsitzender 
Herr Rudolf Lühn, Stellv. Samtgemeindebürgermeister (Ratsvor-
sitzender) 

 

 
stellvertretende Vorsitzende 
Herr Herbert Gans, Ratsherr (I. stellv. Ratsvorsitzender) (bis 18.50 Uhr, während Punkt Ö 

12) 
 
Mitglieder 
Herr Peter Selter, Samtgemeindebürgermeister  
Herr Johannes Nyenhuis, Stellv. Samtgemeindebürgermeister  
Herr Alfons Bertke, Beigeordneter  
Herr Volker Brandt, Beigeordneter  
Herr Friedhelm Spree, Beigeordneter  
Herr Helmut Tolsdorf, Beigeordneter  
Herr Benno Trütken, Beigeordneter (bis 18.35 Uhr, während Punkt Ö 8.)
Herr Josef Ahrens, Ratsherr  
Herr Wilhelm Apke, Ratsherr  
Frau Maria Blume, Ratsfrau  
Frau Sandra Elbers, Ratsfrau  
Herr Heinz-Jürgen Frantzen, Ratsherr  
Herr Ulrich Geers, Ratsherr  
Frau Sigrid Gerner, Ratsfrau  
Herr Uwe Hummert, Ratsherr  
Herr Dirk Imke, Ratsherr  
Herr Winfried Knocks, Ratsherr  
Herr August Kolde, Ratsherr  
Frau Nicole Krämer, Ratsfrau  
Herr Achim Krone, Ratsherr  
Frau Karin Ramler, Ratsfrau  
Herr Marcel Schuckmann, Ratsherr  
Herr Christoph Sievers, Ratsherr  
Frau Ursula Skubsch, Ratsfrau  
Herr Joachim Speer, Ratsherr  
Frau Anita Thole, Ratsfrau  
Frau Petra Wübbe, Ratsfrau  
 
Verwaltung 
Herr Paul Weymann,     
Frau Monika Kolosser,     
Frau Annemarie Rosenstock,    (Protokollführerin) 
 
Gäste 
Frau Simone Knocke, Bibliotheksleiterin (bis 18.45 Uhr, Punkt Ö 8.) 
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Es fehlen: 
 
 
stellvertretende Vorsitzende 
Herr Fritz Wolting, Ratsherr (II. stellv. Ratsvorsitzender)  
 
Mitglieder 
Herr Friedrich-Wilhelm Oldenhage, Beigeordneter  
Herr Josef Thale, Ratsherr  
Herr Hermann Winter, Ratsherr  
 
 
Verhandelt: 
Fürstenau, den 22.03.2007, 
im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes der Samtgemeinde Fürstenau, 
Schlossplatz 1, 49584 Fürstenau 
 
 

A) Öffentlicher Teil: 

Punkt Ö 1) Begrüßung 
 
 Der Ratsvorsitzende begrüßt die Mitglieder des Samtgemeinderates, die zahl-

reich erschienenen Zuhörer, den Pressevertreter, Frau Knocke von der IGS-
Bücherei und die Vertreter der Verwaltung.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 2)
 
Punkt Ö 2) Eröffnung der Sitzung 
 
 Der Ratsvorsitzende eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung des Samtgemeindera-

tes der Samtgemeinde Fürstenau.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 2)
 
Punkt Ö 3) Einwohnerfragestunde 
 
 Frau Heidi Uebing berichtet über die geplante Einrichtung einer „Tafel“ in 

Fürstenau und über die von ihr bisher eingeleiteten Schritte. Bislang haben 
sich neun Personen zur ehrenamtlichen Mitarbeit bereit erklärt. Die angespro-
chenen Supermärkte und Bäckereien sind bereit, kurz vor Ablauf des Haltbar-
keitsdatums Waren zur Verfügung zu stellen bzw. Backwaren vom Tag vorher 
bereitzustellen. Die Mitglieder des Samtgemeinderates und des Stadtrates 
werden gebeten, die Einrichtung dieser „Tafel“ zu unterstützen und unentgelt-
liche Räumlichkeiten (einschließlich Heizung, Wasser, Strom) zur Verfügung 
zu stellen. Die Verwaltung der Samtgemeinde Fürstenau hat ihre Mithilfe bei 
der zur Verfügungstellung von Lagerraum (übergangsweise) zugesagt. Es 
geht um das Lagern von Lebensmitteln, deren Annahme und Ausgabe. Die 
„Tafel“ gibt es bereits in den Städten Quakenbrück, Bersenbrück, Bramsche 
und Lingen. Herr Reinhold Schröder und Herr Helmut Kamlage haben ihre 
Bereitschaft zur Werbung auf dem Marktplatz für diese „Tafel“ zugesagt. 
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Stellv. Samtgemeindebürgermeister Lühn hält diese Aktion für lobenswert. In 
erster Linie ist hier jedoch die Stadt Fürstenau gefragt. 
 
Samtgemeindebürgermeister Selter äußert, dass die Verwaltung kurzfristig 
einen Raum innerhalb der Samtgemeindeverwaltung zur Verfügung stellen 
wird, in dem Besprechungen der ehrenamtlichen Mitglieder stattfinden kön-
nen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 3)
 
Punkt Ö 4) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
 
 Der Ratsvorsitzende stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt 

und der Samtgemeinderat beschlussfähig ist.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 3)
 
Punkt Ö 5) Namentliche Feststellung der anwesenden und der fehlenden Ratsmitglieder 
 
 Der Ratsvorsitzende stellt fest, dass Beigeordneter Oldenhage, Ratsherr Tha-

le, Ratsherr Winter und Ratsherr Wolting fehlen. Den erkrankten Ratsmitglie-
dern Oldenhage und Wolting wünscht er im Namen des Samtgemeinderates 
baldige Genesung. 
Samtgemeindebürgermeister Selter teilt mit, dass Beigeordneter Oldenhage 
herzliche Grüße ausrichten lässt. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 3)
 
Punkt Ö 6) Genehmigung der Niederschrift SG/SGR/04/2006 vom 09.11.2006 
 
 Einwendungen gegen Form und Inhalt der Niederschrift werden nicht erho-

ben. Der Ratsvorsitzende stellt fest, dass damit die Niederschrift 
SG/SGR/04/2006 vom 09.11.2006 einstimmig (29 Ja-Stimmen) genehmigt ist. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 3)
 
Punkt Ö 7) Bericht des Samtgemeindebürgermeisters 
 
 Samtgemeindebürgermeister Selter berichtet über die Sitzungen des Samt-

gemeindeausschusses vom 14.12.2006, 01.02.2007, 22.02.2007 und 
15.03.2007. Weiter spricht er die Themen Konversion, Integriertes ländliches 
Entwicklungskonzept, Personalsituation in der IGS und Bedarfszuweisung an. 
Der Bericht des Samtgemeindebürgermeisters liegt den Mitgliedern des 
Samtgemeinderates schriftlich vor. 
Samtgemeindebürgermeister Selter gibt zur Angelegenheit „Konversion“ das 
Schreiben des Bundestagsabgeordneten Georg Schirmbeck an Herrn Bun-
desverteidigungsminister Dr. Jung vom 21.03.2007 bekannt, das folgenden 
Inhalt hat: 
„Ich habe heute aus Presseberichten aller deutschen Tageszeitungen ent-
nommen, dass nach Feststellungen des Wehrbeauftragten viele Kasernen in 
einem sehr schlechten Zustand sein sollen. Es sei deshalb ein milliarden-
schweres Investitionsprogramm für die Instandhaltung der Kasernen erforder-
lich. 
Diese Mitteilung überrascht mich als Mitglied des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages auch deshalb sehr, weil in der Gemeinde Fürstenau, 
Landkreis Osnabrück, in den letzten Jahren eine moderne Kaserne nach dem 
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Standard „Kaserne 2000“ erstellt worden ist, die durch die Entscheidung Ihres 
Amtsvorgängers in diesem Jahr von der Bundeswehr geräumt wird. 
Bei der nach wie vor mehr als angespannten Haushaltslage des Bundes fehlt 
mir jedes Verständnis für diese Vernichtung von Volksvermögen. 
Ich wäre Ihnen deshalb sehr dankbar, wenn Sie mir als Mitglied des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages darlegen würden, ob die 
Feststellungen des Wehrbeauftragten zutreffend sind und ob über den Bun-
deswehrstandort Fürstenau wirklich das letzte Wort gesprochen worden ist. 
Ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich für Ihre Unterstützung“. 
 
Samtgemeindebürgermeister Selter teilt mit, dass die NOZ dieses Thema 
morgen offen aufgreifen wird. 
 
Ratsfrau Blume äußert, dass die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde 
Fürstenau und des Landkreises Osnabrück kein Verständnis dafür haben, 
dass für marode Kasernen viel Geld ausgegeben wird und sich hier in Fürste-
nau eine neue Kaserne befindet. Der Bundestagsabgeordnete Schirmbeck 
habe im Sinne der Samtgemeinde Fürstenau gehandelt. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 4)
 
Punkt Ö 8) Tätigkeitsbericht der Bibliotheksleiterin 

Vorlage: FG 10/014/2007 
 
 Bibliotheksleiterin Simone Knocke erläutert ihren Tätigkeitsbericht aus dem 

Jahr 2006, der Angaben zu den Räumlichkeiten, Veranstaltungen, Benutzer 
und Besucher, Medien, Fernleihe, Finanzen, Personal, Öffnungsstunden und 
Ausstattung umfasst. Sie berichtet über die Situation der Bibliothek und nennt 
10 Gründe für die Relevanz von öffentlichen Bibliotheken. Die Berichte liegen 
den Mitgliedern des Samtgemeinderates schriftlich vor. 
 
Beigeordneter Spree dankt Frau Knocke für den umfangreichen und detaillier-
ten Bericht und für ihr Engagement. Er spricht ihr Dank und Anerkennung 
aus. 
 
Beigeordneter Tolsdorf schließt sich den Ausführungen an. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 4)
 
Punkt Ö 9) 41. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fürstenau 

Vorlage: FB 5/014/2007 
 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (28 Ja-Stimmen):  

 
Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fürs-
tenau umfasst folgende Änderungsbereiche: 
 
Mitgliedsgemeinde Stadt Fürstenau 
41.1 Wohnbaufläche „Kollenpohl“ 
41.2 Kompensationsflächen im WSG Ohrte (Flächen 41.2.1 bis 41.2.5) 
 
Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2006 
(SG/SGA/05/2006, Pkt. N 17, S. 10) beschlossen, auf der Grundlage der 
Ergebnisse zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB den Entwurf der 41. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fürstenau einschließlich 
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Erläuterungsbericht und Umweltbericht aufzustellen. 
 
Auf der Grundlage des Entwurfes sind die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB zeitgleich durchzuführen. 
 
Der Entwurf zur 41. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vorge-
legt. In Ausführung des obigen Beschlusses fand die öffentliche Ausle-
gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.10.2006 bis einschließ-
lich 13.11.2006 statt. Anregungen und Bedenken einzelner Bürger  wur-
den in dieser Zeit nicht vorgebracht.  
 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 04.10.2006 
von der Durchführung der öffentlichen Auslegung unterrichtet und um 
Stellungnahme innerhalb der Auslegungsfrist gebeten. 
 
Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar: 
 
1.  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 

2 BauGB: 
 
1.1  Wasserverband Bersenbrück vom 23.10.2006: 
 
 Es wurden keine die Darstellungen betreffenden Anregungen vor-

gebracht. 
 
          Die Hauptwasserleitungen sind im Flächennutzungsplan der Samt-

gemeinde Fürstenau bereits dargestellt. Dies trifft auch auf die 
Wasserleitungen in der Haselünner Straße, Kranenpohlstraße, Et-
tenfelder Straße und Konrad- Adenauer Straße zu, die den Ände-
rungsbereich durchqueren bzw. in seiner unmittelbaren Nähe ver-
laufen. 

 
 Die Abstimmung der Erschließung des geplanten Baugebietes 

betrifft nicht die Regelungsebene des Flächennutzungsplanes. Sie 
erfolgt in der nachfolgenden Erschließungs- und 
Ausführungsplanung. 

 
 Die Begründung wird unter Pkt. „Naturschutz und Landschaftspfle-

ge“ redaktionell um den Hinweis ergänzt, dass die Kompensations-
flächen innerhalb des Wasserschutzgebietes Ohrte liegen und die 
entsprechenden Verordnungen zu beachten sind (s. auch Stellung-
nahme Landkreis Osnabrück Pkt. 5 „Grundwasserschutz“). 

 
 

1.2  Landkreis Osnabrück vom 01.11.2006: 
 

1.  Regional- und Bauleitplanung 
 

(1) Auf der Seite 4 der Begründung ist unter Pkt. C „Planunter-
lagen der Abschnitte“ bereits folgender Passus enthalten: 

 „Soweit die Darstellung von genehmigten Änderungen den 
Bereich der 41. Änderung berührt, sind sie in die Planunter-
lagen Blatt 1 und 2 übernommen.“ 

 
Im Zusammenhang mit den unter Pkt. B „Einordnung in das 
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Verfahren“ (S. 3) aufgeführten einzelnen Flächennutzungs-
planänderungen mit Verfahrensstand ist eindeutig dokumen-
tiert, dass auf dem Blatt 1 die bestehende Rechtssituation 
des wirksamen Flächennutzungsplanes dargestellt ist. 

 
(2) Die Herstellung des geplanten Regenrückhaltebeckens be-

darf der vorherigen Durchführung eines Plangenehmigungs-
verfahrens gem. §§ 119, 128 NWG. 

 Für die geplante Einleitung des Oberflächenwassers in das 
Regenrückhaltebecken ist vor Beginn der Benutzung eine 
Erlaubnis gem. § 10 NWG beim Landkreis Osnabrück, Unte-
re Wasserbehörde, zu beantragen. Ebenfalls ist der Nach-
weis gem. VV-BBauG vom 10.02.1983 – 14.17.3 – dritter 
Absatz – über die schadlose Ableitung des Oberflächenwas-
sers zu erbringen. 

 
 Mit der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei der Anlage 

des Regenrückhaltebeckens ist davon auszugehen, dass 
unzulässige Geruchsbeeinträchtigungen nicht entstehen, 
schadstoffbelastetes Oberflächenwassser nicht eingetragen 
wird und somit keine Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Mensch erfolgen wird. 

 
 Eine Ergänzung der Begründung halten wir deshalb nicht für 

erforderlich. 
 

2.  Brandschutz 
 
 keine Anregungen 
 
3.  Denkmalschutz 
 
 In der Begründung ist bereits unter dem Pkt. „Denkmalschutz“ 

der Hinweis auf die Melde- und Sicherungspflicht von archäologi-
schen Bodenfunden enthalten. 

 
4.  Naturschutz und Wald 
 
 Der Hinweis, dass besonders geschützte Biotope gem. § 28a 

NNatG weder im Änderungsbereich noch in den angrenzenden 
Flächen vorhanden sind, ist bereits in der Begründung unter Pkt. 
„Naturschutz und Landschaftspflege“ enthalten. 

 
5.  Grundwasserschutz 
 
 Die Begründung unter Pkt. „Naturschutz und Landschaftspflege“ 

ist um folgenden Hinweis redaktionell zu ergänzen: 
 
 Die Flächen für Kompensationsmaßnahmen befinden sich in der 

Schutzzone IIIA des Wasserschutzgebietes Ohrte vom Wasser-
verband Bersenbrück. Die mit Verordnungen vom 19.04.1988 
sowie die mit Änderungsverordnungen vom 19.12.1988 und 
13.12.2004 ergangenen Schutzbestimmungen sind zu beachten. 

 
6.  Wasserrecht und -wirtschaft 
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 Die detaillierten Ausführungen zur Herstellung des Regenrück-
haltebeckens, Einleitung von Oberflächenwasser in das Regen-
rückhaltebecken und zur erforderlichen Beseitigung des Grenz-
grabens betreffen nicht die Regelungsebene des Flächennut-
zungsplanes. Sie sind im Rahmen der Erschließungs- und Aus-
führungsplanung zu berücksichtigen. 

 
7.  Gesundheitswesen 
 
 Die Begründungen zur 41. Flächennutzungsplanänderung und 

zum Bebauungsplan Nr. 56 „Kollenpohl“ enthalten unter dem Pkt. 
„Technische Erschließung“ bereits Aussagen zur ordnungsge-
mäßen öffentlichen Trinkwasserversorgung, so dass eine Ver-
sorgung über einzelne Brunnen nicht erforderlich ist. 

 Auf die Erstellung von Trinkwasserbrunnen (Kleinanlage) auf den 
Baugrundstücken ist zu verzichten.  

 
 

1.3  Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, vom 
08.11.2006: 

 
 Die Erdgasleitung einschließlich Schutzstreifen (Grünfläche) ist in 

der Flächennutzungsplanänderung bereits dargestellt. Der Hinweis, 
dass der Schutzstreifen von jeglicher Bebauung und von tiefwur-
zelndem Pflanzenbewuchs freizuhalten ist, wird im Bebauungsplan 
Nr. 56 „Kollenpohl“ bzw. bei der nachfolgenden Erschließungs- und 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 
2. Feststellungsbeschluss: 
 
 Der vorliegende Entwurf der 41. Änderung des Flächennutzungs-

planes der Samtgemeinde Fürstenau einschließlich Erläuterungsbe-
richt und Umweltbericht wird unter Berücksichtigung der zum Er-
gebnis der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB, der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB gefassten Einzelbeschlüsse be-
schlossen. 

  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 4)
 
Punkt Ö 10) Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Samtgemeinde Fürste-

nau 
Vorlage: FG 10/002/2007 

 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (28 Ja-Stimmen):  

 
Die im Entwurf beigefügte Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse 
der Samtgemeinde Fürstenau wird mit folgender Änderung beschlossen: 
 
§ 17 (1) Satz 3 wird gestrichen und Satz 2 geändert in „Die Fragestunde wird 
von der/dem Ratsvorsitzenden geleitet (bis zu 30 Minuten). 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 7)
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Punkt Ö 11) Namensgebung der Schulen in der Samtgemeinde Fürstenau 
Vorlage: FG 40/003/2007 

 
 Anmerkung: 

Eine telefonische Rücksprache mit Frau Schulleiterin Keßler von  der Kath. 
Grundschule Fürstenau habe ergeben, dass die Schreibweise „Benedikt-
Grundschule“ gewünscht wird. 
 
Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (28 Ja-Stimmen):  
 
1. Die Grundschule Bippen führt zukünftig die Bezeichnung „Maiburg-

Grundschule“. 
 
2. Die Katholische Grundschule Fürstenau führt zukünftig die Bezeichnung 

„Benedikt-Grundschule“ Fürstenau. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 8)
 
Punkt Ö 12) Touristische Nutzung der Schlossinsel 

Vorlage: FB 5/016/2007 
 
 Beigeordneter Spree bedankt sich für die CDU/FDP-Gruppe ausdrücklich 

beim Arbeitskreis III. Die Idee ist gut und findet Anerkennung, wobei keine 
Festlegung auf einzelne Maßnahmen und finanziellen Aussagen erfolgt. 
 
Beigeordneter Tolsdorf äußert, dass die SPD/Bündnis 90-Die Grünen-Gruppe 
ebenfalls die touristische Nutzung der Schlossinsel begrüßt. Es müsse aber 
klar sein, dass nicht zusätzliche Mittel bereitgestellt werden können. 
 
Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  
 
Die Samtgemeinde Fürstenau begrüßt das durch Herrn Günter Sponheuer 
erarbeitete Nutzungskonzept für die touristische Nutzung der Schlossinsel. 
Über die Umsetzung konkreter Maßnahmen im Bereich der Schlossinsel ist 
durch den Samtgemeinderat im Bedarfsfall zu entscheiden. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 8)
 
Punkt Ö 13) Nutzung des südlichen Torhauses zu gastronomischen Zwecken. 

Vorlage: FB 5/121/2006 
 
 Im Verlauf einer Aussprache wird deutlich, dass keine öffentlichen Mittel für 

einen Investor zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Samtgemeindebürgermeister Selter schlägt vor, zunächst die örtlichen Gast-
ronomiebetriebe in der Samtgemeinde Fürstenau anzusprechen und an-
schließend Verbindung mit der Dehoga aufzunehmen. Bei stattfindenden Ge-
sprächen wird darauf hingewiesen, dass eine finanzielle Beteiligung seitens 
der Samtgemeinde Fürstenau nicht erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  
 
Der Nutzung des südlichen Torhauses steht die Samtgemeinde Fürstenau 
grundsätzlich positiv gegenüber. Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche 
Planungen zu konkretisieren und dem Rat der Samtgemeinde Fürstenau vor-
zulegen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 8)
 
Punkt Ö 14) Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Samtgemeinde Fürstenau für das 

Wirtschaftsjahr 2007 
Vorlage: FG 20/002/2007/1 

 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  

 
Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Samtgemeinde Fürstenau für 
das Wirtschaftsjahr 2007, der 
 
a) im Ergebnishaushalt 
  
 die ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf je                  1.686.000 € 
 festsetzt, 
 
 die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf je                      0 € 
 festsetzt, 
 
b) im Finanzhaushalt 
 
     die Einzahlungen auf                                                               1.896.600 € 
 die Auszahlungen auf                                                              2.002.100 € 
 festsetzt, 
 
     Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen  
 
     auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            1.499.300 € 
     auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           1.259.400 € 
 
     auf Einzahlungen für Investitionen                                             166.100 € 
     auf Auszahlungen für Investitionen                                            415.500 € 
 
     auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                              231.200 € 
     auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                             327.200 € 
 
c) den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
     für Investitionen auf                                                                   231.200 € 
 festsetzt, 
 
d) Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt, 
 
e) den Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2007 zur 

rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, auf 280.000 € festsetzt, 

 
wird beschlossen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 9)
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Punkt Ö 15) Stellenplan für das Haushaltsjahr 2007 

Vorlage: FG 10/010/2007 
 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  

 
Der vorliegende Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2007 wird be-
schlossen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 10)
 
Punkt Ö 16) Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 

Vorlage: FG 20/049/2006/1 
 
 Samtgemeindebürgermeister Selter verweist auf den vorliegenden Antrag der 

Freiwilligen Feuerwehr Vechtel vom 14.03.2007 auf Ersatzbeschaffung für 
das 30-jährige LF 8 Fahrzeug sowie auf das Schreiben des Gemeindebrand-
meisters Upmann vom gleichen Tage. Dieser Antrag ist bereits in der Sitzung 
des Samtgemeindeausschusses am 15.03.2007 beraten worden mit dem 
Vorschlag, zunächst mit den Gruppensprechern aller Freiwilligen Feuerweh-
ren Kontakt aufzunehmen. 
 
Beigeordneter Spree trägt vor, dass der Haushalt insgesamt aber auch spe-
ziell hinsichtlich des Feuerwehrwesens intensiv beraten und diskutiert worden 
ist. Es ist festzustellen, dass 2007 erhebliche Mittel in den Feuerwehrhaushalt 
geflossen sind, und zwar mehr Mittel als im Haushalt 2006 eingeplant waren. 
Vor einigen Wochen hat eine Bereisung und Besichtigung der Feuerwehrhäu-
ser stattgefunden und die jeweiligen Ortsbrandmeister haben über die Aus-
stattung ihrer Feuerwehr berichtet. Es liegt eine Prioritätenliste bezüglich der 
Ersatzbeschaffungen vor. Der schlechte Zustand des LF 8 Fahrzeugs in 
Vechtel ist bekannt. Aber dieses trifft nicht nur für Vechtel zu. Es wurde ange-
regt und gefordert, die Ansparsumme von jährlich 25.000,-- € auf 75.000,-- € 
jährlich zu erhöhen. Dieses wurde in den Gremien diskutiert und sich auch 
dafür ausgesprochen. Aufgrund der erheblichen Ausgaben im Jahr 2006 hat 
man sich darauf verständigt, im Jahr 2007 keine Anschaffungen vorzuneh-
men. 
Nun ist eine neue Situation eingetreten, in dem ein gutes Vorführfahrzeug 
angeboten wird. Dennoch ist die CDU/FDP-Gruppe der Meinung, dass sich 
der Samtgemeinderat auf die Haushaltskonsolidierung und auf die Gewäh-
rung von Bedarfszuweisungen beschränken und nach Möglichkeiten suchen 
sollte, das Feuerwehrwesen einsatzbereit zu halten. Der Samtgemeinderat 
könne sich nicht unter Druck setzen lassen. Die CDU/FDP-Gruppe möchte 
ein zeitnahes Gespräch mit der SPD/Bündnis 90 – Die Grünen- Gruppe und 
dem Samtgemeindefeuerwehrkommando suchen, um grundsätzlich über das 
Feuerwehrwesen in der Samtgemeinde Fürstenau zu sprechen und um lang-
fristig planen zu können. 
 
Beigeordneter Tolsdorf erklärt, dass die SPD/Bündnis 90-Die Grünen-Gruppe 
am Wochenende eine intensive Klausurtagung hatte und sich ausgiebig mit 
dem Feuerwehrwesen beschäftigt hat. Ihr ist klar, dass die Feuerwehren ei-
nen Neubestand an Fahrzeugen haben, ihr ist aber auch klar, dass eine Er-
satzbeschaffung an Feuerwehrfahrzeugen in einem überschaubaren Zeitrah-
men dringend notwendig ist. Es muss aber der Gesamthaushalt angesichts 
der zu erwartenden Bedarfszuweisung in Höhe von 900.000,-- € gesehen und 
Einsparungsvorschläge eingebracht werden. 
Bevor jetzt eine Grundsatzentscheidung für eine Feuerwehr getroffen wird, 
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hält es die SPD/Bündnis 90-Die Grünen-Gruppe zwingend notwendig, mit 
dem Samtgemeindefeuerwehrkommando einen Plan für die nächsten Jahre 
verbindlich festzulegen, welche Fahrzeuge zu welchem Zeitpunkt für welche 
Feuerwehr anzuschaffen sind. Die Angelegenheit sollte anschließend im Pla-
nungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss beraten werden. 
 
Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  
 
Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2007, 
der 

 

a) im Verwaltungshaushalt 

 die Einnahmen auf                                                                    9.088.800 € 

 die Ausgaben auf                                                                      9.527.500 € 

 Fehlbedarf                                                                               438.700 € 

 festsetzt, 

 

b) im Vermögenshaushalt 

 die Einnahmen auf                                                                   1.477.100 € 

 die Ausgaben auf                                                                     1.477.100 € 

 festsetzt, 

 

c) den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 109.400 € festsetzt, 

d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 200.000 € fest-
setzt, 

e) den Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2007 zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
auf 6.000.000 € festsetzt, 

f) den Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2007 auf 
45 v.H. der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festsetzt, 

wird beschlossen. 

 (SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 10)
 
Punkt Ö 17) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 

Vorlage: FG 20/005/2007 
 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  

 
Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 
2007 wird beschlossen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 11)
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Punkt Ö 18) Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2006 - 
2010 
Vorlage: FG 20/006/2007 

 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  

 
Der Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 
2006 – 2010 wird beschlossen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 12)
 
Punkt Ö 19) Haushaltskonsolidierungskonzept 2007 

Vorlage: FG 20/007/2007 
 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  

 
Das Haushaltskonsolidierungskonzept der Samtgemeinde Fürstenau für das 
Haushaltsjahr 2007 wird beschlossen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 12)
 
Punkt Ö 20) Richtlinie für die Aufnahme und Umschuldung von Krediten 

Vorlage: FG 20/044/2006 
 
 Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  

 
Die Richtlinie der Samtgemeinde Fürstenau für die Aufnahme von Krediten 
und zur Umschuldung von Krediten wird beschlossen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 12)
 
Punkt Ö 21) Behandlung von Anfragen und Anregungen 
 
 
 
Punkt Ö 21.1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
 Samtgemeindeoberamtsrat Weymann erläutert anhand einer Folie die Zu-

sammenstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben – IV. Quartal 
2006 -, die der Niederschrift als Anlage beigefügt wird.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 12)
 
Punkt Ö 22) Einwohnerfragestunde 
 
 Gemeindebrandmeister Upmann erklärt, dass das Samtgemeindefeuerwehr-

kommando gesprächsbereit ist. Er bittet darum, diesen Termin schnellstmög-
lich zu vereinbaren. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 12)
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Punkt Ö 23) Schließung der öffentlichen Sitzung 
 
 Der Ratsvorsitzende schließt um 19.20 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung 

des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Fürstenau.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 13)
 

B) Nichtöffentlicher Teil: 

Punkt N 1) Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung 
 
 Der Ratsvorsitzende eröffnet um 19.21 Uhr den nichtöffentlichen Teil der Sit-

zung des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Fürstenau. Vor Beginn des 
nichtöffentlichen Teils haben die Zuhörer und der Pressevertreter den Sit-
zungssaal verlassen.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 13)
 
Punkt N 2) Regelung der allgemeinen Vertretung des Samtgemeindebürgermeisters 

Vorlage: FG 10/007/2007 
 
 (Bei Behandlung dieses Punktes verlässt Samtgemeindeoberamtsrat Wey-

mann den Sitzungssaal)  
 
Beigeordneter Spree erklärt für die CDU/FDP-Gruppe, dass sie diesen Vor-
schlag für einen gut Weg hält. Samtgemeindeoberamtsrat Weymann ist über 
Jahrzehnte in der Verwaltung tätig, insbesondere als Kämmerer hat er sich 
bewährt. Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Samtgemeindebürger-
meister und ihm ist gut. Wenn Samtgemeindeoberamtsrat Weymann bereit 
ist, diese Aufgabe zu übernehmen, sagt ihm die CDU/FDP-Gruppe ihre volle 
Unterstützung zu. 
 
Beigeordneter Tolsdorf teilt mit, dass für die SPD/Bündnis 90-Die Grünen-
Gruppe das gleiche gilt. Wichtig ist, dass zwischen dem Samtgemeindebür-
germeister und dem allgemeinen Vertreter die „Chemie“ stimmt. Dieses ist 
Grundvoraussetzung ist, dass hier keine „Wallenhorster Verhältnisse“ eintre-
ten. Die SPD/Bündnis 90-Die Grünen-Gruppe freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit. 
 
Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig (27 Ja-Stimmen):  
 
Herr Samtgemeindeoberamtsrat Paul Weymann wird gemäß § 61 Abs. 9 Satz 
1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) mit der allgemeinen Ver-
tretung des hauptamtlichen Bürgermeisters der Samtgemeinde Fürstenau 
beauftragt.  
 
            (SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 13) 
 
Samtgemeindebürgermeister Selter spricht Samtgemeindeoberamtsrat Wey-
mann seine Glückwünsche aus und dankt für die bisherige gute Zusammen-
arbeit. Er überreicht Samtgemeindeoberamtsrat Weymann die Ernennungsur-
kunde und ein Weinpräsent. 
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Ebenfalls sprechen die Gruppenvorsitzenden Samtgemeindeoberamtsrat 
Weymann ihre Glückwünsche aus. 
 
Samtgemeindeoberamtsrat Weymann bedankt sich für die ausgesprochene 
Ernennung und das entgegengebrachte Vertrauen. 
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 13)
 
Punkt N 3) Verschiedenes 
 
 
 
Punkt N 3.1) Besetzung der Stelle der/des Direktorstellvertreterin/Direktorstellvertreters ei-

ner Gesamtschule mot Oberstufe an der IGS Fürstenau 
 
 Samtgemeindebürgermeister Selter gibt bekannt, dass sich Herr Josef Thale, 

Schwagstorf, Lehrer an der Josef-Schule, Gemeinschaftshauptschule in Met-
tingen (NRW) für die ausgeschriebene Stelle beworben hat.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 14)
 
Punkt N 3.2) Kündigung des Vertrages über die Lieferung elektrischer Energie für die Lie-

ferstellen der Samtgemeinde Fürstenau 
 
 Samtgemeindeoberamtsrat Weymann teilt mit, dass die RWE den Stromlie-

fervertrag zum 31.12.2007 gekündigt hat. Diese Kündigung betrifft auch ande-
re Gemeinden einschließlich den Landkreis Osnabrück. Zur Zeit läuft eine 
neue Ausschreibung.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 14)
 
Punkt N 4) Feststellung der Beschlüsse, die zur Veröffentlichung freigegeben werden 
 
 Die Mitglieder des Samtgemeinderates stellen fest, dass der Beschluss zu 

Tagesordnungspunkt N 2. zur Veröffentlichung freigegeben wird.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 14)
 
Punkt N 5) Schließung der nichtöffentlichen Sitzung 
 
 Der Ratsvorsitzende schließt um 19.30 Uhr die Sitzung des Samtgemeindera-

tes der Samtgemeinde Fürstenau.  
 

(SG/SGR/01/2007 vom 22.03.2007, S. 14)
 
 

 

 

 
Der Ratsvorsitzende Der Samtgemeindebürgermeister Die Protokollführerin 

 


